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3 Übergabestation 

3.1 Baulicher Teil 

3.1.1 Allgemeines 

Zur Einführung der Anschlussleitungen in die Kundenanlage und - so weit erforderlich - zur 

Installation weiterer Betriebsmittel der Übergabestation stellt der Kunde dem Netzbetreiber 

auf seinem Grundstück geeignete Flächen und / oder Räume, auf Verlangen des Netzbetrei-

bers im Rahmen einer Grunddienstbarkeit, unentgeltlich zur Verfügung. Soweit von der In-

stallation der erforderlichen Betriebsmittel das Eigentum Dritter betroffen ist, weist der Kun-

de vor der Installation schriftlich deren Zustimmung nach. 

Die Auslegung des baulichen Teils der Übergabestation unter Berücksichtigung eventueller 

Erweiterungen veranlasst der Kunde im Einvernehmen mit dem Netzbetreiber. 

Die Schaltanlagen- und Transformatorräume sind als "abgeschlossene elektrische Betriebs-

stätten" entsprechend DIN VDE 0101 /7/ zu planen, zu errichten und entsprechend DIN 

VDE 0105–100 /8/ zu betreiben. 

Fabrikfertige Stationen sind gemäß DIN EN 62271-202 (VDE 0671-202) /25/ zu errichten 

(Werte nach IAC AB ..kA / 1s; Gehäuseklasse ..). 

Übergabestationen, die in ein vorhandenes Gebäude integriert werden, sollen ebenerdig an 

Außenwänden erstellt werden. Zudem muss das Gebäude der Übergabestation den zu er-

wartenden Überdruck infolge eines Lichtbogenfehlers standhalten können. Durch den Anla-

generrichter ist ein diesbezüglicher Nachweis zu erbringen. 

3.1.2 Einzelheiten zur baulichen Ausführung 

Die folgenden Ausführungen gelten für alle Stationsbautypen, soweit diese auf die gewählte 

Stationsart anwendbar sind. 

Es sind korrosionsbeständige bzw. korrosionsgeschützte Bauteile zu verwenden. 

Zugang und Türen 

Türen müssen nach außen aufschlagen und sind, sofern sie sich nicht innerhalb eines Ge-

bäudes befinden, mit einem Türfeststeller auszurüsten. Türen müssen so beschaffen sein, 

dass sie von außen nur mit einem Schlüssel geöffnet werden können (z. B. feststehender 

Knauf), Personen aber die Anlage ohne Benutzung eines Schlüssels verlassen können (Anti-

panikfunktion). 
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An den Türen der Mittelspannungsanlagen- und Transformatorräume sind Warnschilder D-

W008 (Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung) mit Zusatzschildern D-S002 

("Hochspannung, Lebensgefahr") nach DIN 4844-2 /37/ anzubringen. Der Zugang zum Nie-

derspannungsraum ist mit dem Warnschild D-W008 zu kennzeichnen. 

Das Schließsystem der Zugangstüren ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Sämtliche 

Türen im Verlauf des Stationszuganges sollen mit Schlössern für zwei Schließzylinder aus-

gerüstet werden. Der Netzbetreiber stellt für jedes Schloss einen Schließzylinder mit seiner 

Schließung zur Verfügung. Für den Fall, dass der Einbau solcher Schlösser nicht möglich ist, 

muss mit dem Netzbetreiber eine gleichwertige Lösung vereinbart werden. 

Fenster 

Die Räume der Übergabestation sind aus Sicherheitsgründen fensterlos auszuführen. 

Klimabeanspruchung, Belüftung und Druckentlastung 

Eine ausreichende Be- und Entlüftung sowie eine notwendige Druckentlastung müssen vor-

gesehen werden. Die in DIN VDE 0101 /7/ angegebenen Werte für die Klimabeanspruchung 

(Innenraumklima) sind einzuhalten. Wenn nichts anderes vereinbart wird, sind folgende 

Klimaklassen einzuhalten: 

Die tiefste Umgebungstemperatur beträgt – 5 °C (Klasse „Minus 5 Innenraum“). 

Der Mittelwert der relativen Luftfeuchte überschreitet in einem Zeitraum von 24 h nicht den 

Wert 70 % (Klasse „Luftfeuchte 70 %“). 

Die Bildung von Schwitzwasser wird durch geeignete Maßnahmen (z. B. Heizung und Lüf-

tung) vermieden. 

Die Belüftung der Transformatorräume ist für die zu erwartende Verlustwärme der Summe 

der Transformatoren auszulegen. Die Zu- und Abluftöffnungen sind unmittelbar ins Freie zu 

führen. An allen Be- und Entlüftungen ist der Schutz gegen das Eindringen von Regenwas-

ser und Fremdkörpern und die Stochersicherheit entsprechend dem Schutzgrad von mindes-

tens IP 23-DH nach DIN VDE 0470 Teil 1 / EN 60529 /15/ sowie der Insektenschutz zu ge-

währleisten. 

Die Druckentlastungsöffnungen werden so gestaltet, dass bei einem Störlichtbogen in der 

Schaltanlage keine über die Bemessung des Baukörpers hinausgehende Druckbeanspru-

chung auftritt. Der Passantenschutz ist zu gewährleisten.  

Fußböden 

Wenn Mittelspannungs-Schaltanlagen auf Zwischenböden gestellt werden, ist die Tragkon-

struktion des Zwischenbodens einschließlich der Stützen mit dem Baukörper dauerhaft und 

stabil zu verbinden. 
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Die Zwischenbodenplatten müssen mindestens der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 

(schwer entflammbare Baustoffe) /36/ entsprechen. Sie müssen bei Druckbeanspruchung 

infolge von Störlichtbögen liegen bleiben und dürfen den Bedienenden nicht gefährden. In 

Mittelspannungs-Schaltanlagenräumen ist die Verwendung von Gitterrosten nicht zulässig. 

Schallschutzmaßnahmen und Auffangwannen 

Bei der Bauplanung werden die Schallemissionen der Transformatoren (Luft- und Körper-

schall) berücksichtigt. Die Grenzwerte nach TA Lärm /72/ sind einzuhalten. 

Bei flüssigkeitsgefüllten Transformatoren muss die im Fehlerfall austretende Isolierflüssig-

keit aufgefangen werden. Die Auffangwannen werden nach DIN VDE 0101 /7/ und nach 

dem Wasserhaushaltsgesetz /61/ bzw. den zugehörigen Anlagenverordnungen /70/ der je-

weiligen Bundesländer ausgeführt. 

Trassenführung der Netzanschlusskabel 

Der Bereich der Kabeltrassen darf nicht überbaut werden, und es dürfen keine tiefwurzeln-

den Pflanzen vorhanden sein /65/. Für die Störungsbeseitigung müssen die Kabel jederzeit 

zugänglich sein. 

Zur Einführung der Netzanschlusskabel in das Gebäude sind bauseitig Wanddurchlässe in 

ausreichender Zahl nach Angabe des Netzbetreibers vorzusehen. Gegebenenfalls sind spe-

zielle Konstruktionen der Kabeleinführungen einzusetzen. Ebenso ist die Ausführung von 

Kabelkanälen, -schutzrohren, -pritschen und -kellern, die Netzanschlusskabel aufnehmen 

sollen, mit dem Netzbetreiber abzustimmen, wobei u. a. auf die Biegeradien der Kabel zu 

achten ist. Es ist die kürzeste Kabelverbindung von der Einführung bis zur Mittelspannungs-

Schaltanlage zu realisieren. 

Die Kundenkabel und andere Leitungen sind in der Übergabestation kreuzungsfrei zu den 

Netzanschlusskabeln des Netzbetreibers zu verlegen. 

Rohre und Leitungen, die nicht für den Betrieb der Übergabestation benötigt werden, dürfen 

durch diese Übergabestation nicht hindurchgeführt werden. 

Beleuchtung, Steckdosen 

Vom Errichter sind Schutzkontakt-Steckdosen mit 230 V, 50 Hz und 16 A  zum Anschluss 

ortsveränderlicher Verbraucher zu installieren. 

In begehbaren Stationsräumen einer Übergabestation sind Beleuchtung und Steckdosen mit 

getrennten Stromkreisen erforderlich. Die Beleuchtung ist so anzubringen, dass die Lampen 

gefahrlos ausgewechselt werden können und eine ausreichende Lichtstärke vorhanden ist. 
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Fundamenterder 

In Gebäuden, in denen Mittelspannungs-Schaltanlagen errichtet werden, sind Fundament-

erder vorzusehen, wobei eine Anschlussfahne in der Übergabestation herausgeführt sein 

muss. Hierzu wird auf DIN 18014 /37/ verwiesen. Weiteres zum Thema Schutzerdung ist in 

Kapitel 3.2.10 aufgeführt. 

3.1.3 Elektrische und elektromagnetische Felder 

Der Kunde ist für die Einhaltung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 

elektromagnetische Felder – 26. BImSchV /71/) seiner Übergabestation und der nachge-

schalteten elektrischen Anlagen verantwortlich. In dieser Verordnung /71/ sind Grenzwerte 

für die elektrische Feldstärke und die magnetische Flussdichte von Niederfrequenzanlagen 

mit einer Betriebsspannung über 1 kV festgelegt. Der Nachweis ist rechnerisch oder über 

eine Messung zu erbringen. 

Die Errichtung oder wesentliche Änderungen einer Anlage sind der zuständigen Behörde vor 

Inbetriebnahme anzuzeigen. 

 

3.2 Elektrischer Teil 

3.2.1 Allgemeines 

Der Netzbetreiber gibt die erforderlichen Kennwerte für die Dimensionierung der Übergabe-

station am Netzanschlusspunkt vor (z. B. Bemessungsspannung und Bemessungskurzzeit-

strom). Ferner stellt der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer nach Anfrage zur Dimensio-

nierung der anschlussnehmereigenen Schutzeinrichtungen und für Netzrückwirkungsbe-

trachtungen folgende Daten zur Verfügung: 

• Anfangskurzschlusswechselstrom aus dem Netz des Netzbetreibers am Netzanschluss-

punkt 

• Fehlerklärungszeit des Hauptschutzes aus dem Netz des Netzbetreibers am Netzan-

schlusspunkt. 

Beispiele für Übersichtsschaltpläne von Übergabestationen sind in Anhang C dargestellt. 

3.2.2 Isolation 

Übergabestationen sind entsprechend den höheren Werten der Tabelle 1 nach DIN VDE 

0101 /7/ zu isolieren. 
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3.2.3 Kurzschlussfestigkeit 

Elektrische Anlagen müssen so ausgelegt, konstruiert und errichtet werden, dass sie den 

mechanischen und thermischen Auswirkungen eines Kurzschlussstromes sicher standhalten 

können. Vom Anschlussnehmer ist der Nachweis der Kurzschlussfestigkeit für die gesamte 

Übergabestation zu erbringen. 

Wird durch den Betrieb der Kundenanlage der Kurzschlussstrom im Mittelspannungsnetz 

über dessen Bemessungswert hinaus erhöht, so sind zwischen Netzbetreiber und An-

schlussnehmer geeignete Maßnahmen, wie die Begrenzung des Kurzschlussstromes aus der 

Kundenanlage (z. B. durch den Einsatz von IS-Begrenzern), zu vereinbaren. 

3.2.4 Schutz gegen Störlichtbögen 

Die Schaltanlagen müssen so errichtet werden, dass Personen gegen die Auswirkungen von 

Störlichtbögen geschützt sind. Hierbei müssen die Forderungen der DIN VDE 0101 /7/ sowie 

der DIN EN 62271-200 /24/ mit den vom Netzbetreiber vorgegebenen IAC-Klassifizierungen 

und Prüfwerten uneingeschränkt erfüllt werden. 

Anmerkung: Als Parameter sind die Klassifizierungen IAC A FL ..kA / 1s (allg. bei Wandauf-

stellung) und IAC A FRL ..kA / 1s (bei freier Aufstellung im Raum) Stand der Technik. 

3.2.5 Überspannungsableiter 

Der Einsatz von Überspannungsableitern zum Schutz der Kundenanlage ist mit dem Netz-

betreiber abzustimmen. 

3.2.6 Schaltanlagen 

3.2.6.1 Schaltung und Aufbau 

Schaltung und Aufbau der Übergabestation richten sich nach dem Leistungsbedarf und den 

Betriebserfordernissen des Kunden sowie den Netzverhältnissen des Netzbetreibers am 

Netzanschlusspunkt und sind mit diesem abzustimmen. 

Bei mehr als einem Abgangsfeld auf der Kundenseite ist in der Regel ein Übergabeschalter 

vorzusehen. Die Art des Übergabeschalters erfolgt nach Vorgabe des Netzbetreibers (Last-

trennschalter oder Leistungsschalter mit Sekundär-Schutzeinrichtungen). 

In jedem Schaltfeld muss ein gefahrloses Erden und Kurzschließen möglich sein. Die Ein-

speisefelder sind mit einschaltfesten Erdungsschaltern auszurüsten; in den Abgangsfeldern 

werden Erdungsschalter empfohlen. Erdungsfestpunkte sind so anzuordnen, dass die Befes-

tigung der Erdungs- und Kurzschließvorrichtung mit Hilfe einer Erdungsstange ungehindert 

möglich ist. 
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3.2.6.2 Ausführung 

Im Hinblick auf den Betrieb und den Personenschutz sind bei der Ausführung der Schaltan-

lagen u. a. folgende Punkte in Abstimmung mit dem Netzbetreiber zu gewährleisten: 

• Durchführen eines Phasenvergleiches und Feststellen der Spannungsfreiheit, 

• Anschlussmöglichkeit für Geräte zur Kabelfehlerortung, 

• Verriegelungen 

• Möglichkeit zur Anbringung von Kurzschlussanzeigern, 

• Möglichkeit der Messung des Summenstromes im Erdschlussfall, gegebenenfalls durch 

Einbau von Kabelumbauwandlern. 

 

Die Bedienungs- und Montagegänge für die Schaltanlagen werden unter Beachtung der 

Fluchtwege nach DIN VDE 0101 /7/ bemessen. Geöffnete Türen der Schaltfelder sowie ggf. 

von Fernwirk- und Batterieschränken dürfen den Fluchtweg nicht beeinträchtigen. 

Werden für die Bedienung und den Betrieb der Schaltanlage spezielle Hilfsmittel erforderlich 

(z. B. Rollwagen zum Herausziehen des Leistungsschalters), werden diese vom Kunden be-

reitgestellt (siehe auch Kapitel 3.3). 

Für die im Verfügungsbereich des Netzbetreibers stehenden Felder müssen Maßnahmen 

gegen unbefugtes Betätigen der Schalter und Öffnen der Türen getroffen werden können. 

 

Bei luftisolierten Schaltanlagen sind die einzelnen Schaltfelder durch Zwischenwände 

konstruktiv zu trennen. 

Alle Schaltgeräte müssen bei geschlossenen Schaltfeldtüren betätigt werden können. Die 

Schalterstellung muss von außen zuverlässig erkennbar sein. 

Die Felder sind so herzurichten, dass isolierende Schutzplatten bei geschlossener Schaltfeld-

tür in Führungsschienen zwischen den geöffneten Schaltkontakten der Trenn- und Last-

trennschalter über die volle Feldbreite eingeschoben werden können. Abstände zu span-

nungsführenden Teilen und zulässige Berührungsschutzgrade müssen den für die Anlagen-

bauform geltenden Bestimmungen DIN EN 62271-200 /24/ bzw. DIN VDE 0681 /34/ ent-

sprechen. 

Schaltanlagen mit herausnehmbaren Schaltgeräten sind gemäß DIN EN 62271-200 /24/ zu 

errichten. Darüber hinaus gelten folgende Bedingungen: 

• Der Berührungsschutz darf auch in Trennstellung der Schaltgeräte nicht aufgehoben 

werden. 
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• Befinden sich die Schaltgeräte in Außen-/ Wartungsstellung, ist mindestens der Schutz-

grad IP2X (z. B. mit Hilfe von isolierenden Schutzplatten) einzuhalten. 

• Messwandler des Netzbetreibers müssen im feststehenden Schaltfeldteil eingebaut wer-

den. 

 

Bei gasisolierten Schaltanlagen ist neben der DIN EN 62271-200 /24/ auch die VDEW-

Empfehlung "Betriebliche Anforderungen an hermetisch metallgekapselte Lasttrennschalter-

anlagen" /52/ oder "Betriebliche Anforderungen an gasisolierte metallgekapselte Leistungs-

schalteranlagen" /53/ zu beachten. Unter anderem müssen folgende grundlegende Kriterien 

eingehalten werden: 

• Alle betriebsmäßigen Prüfungen und Messungen an der Schaltanlage und an den Kabeln 

müssen ohne Demontage von Anlagen- und Kabelsteckteilen durchführbar sein. Gege-

benenfalls müssen Prüfadapter vorhanden sein, 

• HH-Sicherungen müssen so gekapselt sein, dass sie auch unter ungünstigen Umweltbe-

dingungen (Verschmutzungen und hohe Luftfeuchtigkeit) ein den übrigen Teilen der gas-

isolierten Schaltanlage angemessenes Betriebsverhalten aufweisen, 

• An der hermetischen Kapselung der Schaltanlage dürfen Schilder nicht unmittelbar an-

geschraubt werden, 

• Durch das Aufstellen der Schaltanlage darf die Wirksamkeit der Druckentlastung nicht 

beeinträchtigt werden. Die Angaben der Schaltanlagenhersteller (z. B. Abstand zu Wän-

den, Decken, Leitblechen) müssen beachtet  werden. 

 

Der in Schaltanlagen notwendige Einbau von Kurzschlussanzeigern, kapazitiven Spannungs-

anzeigesystemen oder Systemen zur Erdschlusserfassung wird mit dem Netzbetreiber abge-

stimmt. Es sind Spannungsprüfsysteme gemäß DIN EN 61243-5 /21/ einzusetzen. 

3.2.6.3 Kennzeichnung und Beschriftung 

In den Mittelspannungs-Schaltanlagen des Kunden sind die Leiter ebenso zu kennzeichnen 

wie im Anlagenteil des Netzbetreibers. Im übrigen wird auf DIN EN 60446 /14/ verwiesen. 

Alle Schalt- und Messfelder sowie Transformatorenräume sind gut lesbar, eindeutig und 

dauerhaft zu bezeichnen. Dies betrifft auch evtl. vorhandene Kabelböden oder Kabelkeller. 

Feldbeschriftungen müssen sowohl bei geschlossener als auch bei geöffneter Feldtür gut 

erkennbar sein. 

Die Bezeichnungen der Einspeisefelder werden vom Netzbetreiber vorgegeben. Bei Freilei-

tungsabgängen sind die Bezeichnungen auch unterhalb der Leitung an der Außenseite der 



Technische Anschlussbedingungen - Mittelspannung 

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.   23 

Station anzubringen. 

Die Eigentums- und Verfügungsbereichsgrenze zwischen Kundenanlage und Anlage des 

Netzbetreibers sind in dem in der Übergabestation angebrachten Übersichtsschaltbild zu 

kennzeichnen. Die Schalterstellung und die Bewegungsrichtung der Handantriebe der 

Schaltgeräte müssen eindeutig erkennbar und gleichartig sein. Die Betätigungssymbolik soll 

nach DIN 43455 /42/ dargestellt werden. 

Erdungsschalter sowie deren Antriebsöffnungen und Bedienhebel sind rot zu kennzeichnen. 

3.2.7 Betriebsmittel 

3.2.7.1 Schaltgeräte 

Die Schaltgeräte in den Einspeiseschaltfeldern und gegebenenfalls im Übergabeschaltfeld 

müssen vor Ort zu betätigen sein. Eine Abstimmung über eine eventuelle Fernsteuerung 

dieser Felder muss rechtzeitig mit dem Netzbetreiber herbeigeführt werden. 

Werden in den nachfolgenden Abgangsschaltfeldern Lasttrennschalter mit HH-Sicherungen 

verwendet, so sind die Sicherungen von der Netzseite aus gesehen hinter dem Lasttrenn-

schalter anzuordnen. Die Lasttrennschalter müssen Mehrzweck-Lastschalter im Sinne der 

DIN EN 60265-1 /13/ sein. Es ist eine dreipolige Freiauslösung, die durch die Schlagstiftbe-

tätigung eine allpolige Ausschaltung des Lasttrennschalters beim Ansprechen einer Siche-

rung bewirkt, einzusetzen. Der Ausschaltkraftspeicher muss beim Einschalten zwangsweise 

gespannt werden. Die Bedienhebel für Lasttrenn- und Erdungsschalter sind unverwechsel-

bar auszuführen. 

Bei Einsatz einer Lasttrennschalter-Sicherungs-Kombination sind die Forderungen der DIN 

EN 62271-105 /23/ zu erfüllen. 

Erdungsschalter müssen ein ausreichendes Kurzschlusseinschaltvermögen haben. 

Bei der Bemessung der Schalteinrichtungen sind Kurzschlussströme sowohl aus dem Netz 

des Netzbetreibers als auch aus Erzeugungsanlagen zu berücksichtigen. In Kundenanlagen 

größerer Leistung (ca. 1 MVA installierte Leistung je Transformator; wird vom Netzbetreiber 

vorgegeben) ist ein Leistungsschalter oder ein Leistungstrennschalter für die Übergabe er-

forderlich. 

Bei Leistungsschaltern mit Kraftantrieben muss der Zustand des Energiespeichers von au-

ßen erkennbar sein. Leistungsschalter, besonders in den Einspeisefeldern, müssen bei Be-

darf des Netzbetreibers in der Lage sein, einen automatischen Wiedereinschaltzyklus (AWE) 

zu schalten. 
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3.2.7.2 Verriegelungen 

Gegenseitige Verriegelungen von Schaltgeräten sind entsprechend der VDE-Normen (Nor-

menreihe VDE 0670/0671) sowie den Vorgaben des Netzbetreibers auszuführen. Anlagen-

spezifische Verriegelungen sind entsprechend zu berücksichtigen. Die Verriegelung muss 

sowohl bei Fernsteuerung der Anlage als auch bei einer Bedienung vor Ort wirksam sein. 

Die Steuerung der Schaltgeräte der Mittelspannungs-Übergabestation ist grundsätzlich so zu 

gestalten, dass auch bei Ausfall von Verriegelungs- und Steuerungskomponenten eine Betä-

tigung der Schaltgeräte gemäß DIN VDE 0105 /8/ sichergestellt ist (insbesondere Schutz 

gegen Störlichtbogen). 

3.2.7.3 Transformatoren 

Transformatoren müssen DIN VDE 0532 /30/ entsprechen und nach folgenden DIN-Normen 

ausgewählt werden: 

• Ölgefüllte Verteilungstransformatoren DIN EN 50464-1 /40/ 

• Trockentransformatoren DIN 42523-1 /41/ 

 

Die Transformatoren sind entsprechend ihres spezifischen Einsatzortes (z. B. Versamm-

lungsstätten, Krankenhäuser, Gewässerschutz) auszuwählen. Die einschlägigen Festlegun-

gen (z.B. DIN VDE 0100-718 /6/) sind hierbei zu berücksichtigen. Die Gefahrstoffverord-

nung /66/, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und 

über Fachbetriebe (VAwS) /70/, die Chemikalien-Verbotsverordnung /67/, die TA Lärm /72/ 

und regionale Bauvorschriften sind zu beachten. 

Die vereinbarte Versorgungsspannung und die Übersetzungsverhältnisse sind beim Netz-

betreiber zu erfragen. Zur besseren Anpassung an die vorhandene Betriebsspannung sollen 

Transformatoren mit Anzapfungen, die von außen umzustellen sind, eingesetzt werden. 

In den Mittelspannungsnetzen, für die eine Umstellung der Versorgungsspannung vorgese-

hen ist, sind Transformatoren einzusetzen, die von der bisherigen auf die neue Spannung 

von außen umgeschaltet werden können. 

3.2.8 Sternpunktbehandlung 

Maßnahmen, die sich aus der Behandlung des Sternpunktes ergeben, sind mit dem Netz-

betreiber abzustimmen (z. B. Schutzeinrichtungen). 
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3.2.9 Sekundärtechnik 

Die Einrichtungen der Sekundärtechnik werden in geschlossenen Räumen untergebracht, 

die mindestens den Anforderungen der DIN VDE 0101 /7/ entsprechen. 

Der Platz für Einrichtungen des Netzbetreibers, die für den Anschluss der Kundenanlage 

erforderlich sind (z. B. Sekundärtechnik), wird vom Anschlussnehmer zur Verfügung ge-

stellt. 

3.2.9.1 Fernsteuerung 

Für den sicheren Netzbetrieb ist die Kundenanlage auf Anforderung des Netzbetreibers in 

die Fernsteuerung des Netzbetreibers einzubeziehen. Ein Beispiel hierfür ist die Steuerung 

des Leistungsschalters, insbesondere die Ausschaltung des Schalters bei kritischen Netzzu-

ständen – „Fern-Aus“). Auf der Grundlage der geltenden Fernsteuerkonzepte des Netz-

betreibers sind vom Anschlussnehmer die für die Betriebsführung notwendigen Daten und 

Informationen (zur Verarbeitung in der Leittechnik des Netzbetreibers) bereitzustellen. 

Kundenanlagen mit Fernsteuerung verfügen über Fern-/ Ort-Umschalter, die bei einer Ort-

steuerung die Fernsteuerbefehle unterbinden. 

3.2.9.2 Hilfsenergieversorgung 

Die Kundenanlage muss über eine Eigenbedarfsversorgung verfügen. Wenn die Funktion der 

Schutzeinrichtungen oder die Auslösung der Schaltgeräte eine Hilfsspannung erfordert, 

muss zudem eine von der Netzspannung unabhängige Hilfsenergieversorgung (z.B. Batterie, 

Kondensator, Wandlerstrom) vorhanden sein. Im Falle einer Fernsteuerung ist diese eben-

falls mit einer netzunabhängigen Hilfsenergie zu realisieren. 

Wenn eine Hilfsenergieversorgung über eine längere Dauer erforderlich ist, ist deren Kapazi-

tät so zu bemessen, dass die Kundenanlage bei fehlender Netzspannung mit allen Schutz-, 

Sekundär- und Hilfseinrichtungen mindestens acht Stunden lang betrieben werden kann. 

Die Gleichspannungskreise sind erdfrei zu betreiben und auf Erdschluss zu überwachen. 

Eigenbedarf und Hilfsenergie für sekundärtechnische Einrichtungen des Netzbetreibers wer-

den vom Anschlussnehmer zur Verfügung gestellt. 

Die Funktionsfähigkeit der Hilfsenergieversorgung ist durch entsprechende Maßnahmen 

dauerhaft zu sichern sowie in bestimmten Zeitabständen nachzuweisen und in einem Prüf-

protokoll zu dokumentieren. 

3.2.9.3 Schutzeinrichtungen 

Um zu vermeiden, dass Fehler in der Kundenanlage zu Störungen im Netz des Netzbetrei-

bers führen, sind in der Übergabestation Schutzeinrichtungen vorzusehen, die das fehlerhaf-
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te Netz oder die gesamte Übergabestation automatisch abschalten. Die Schutzeinrichtung 

muss so ausgewählt und eingestellt sein, dass sie selektiv zu den übrigen Abschalteinrich-

tungen im Netz des Netzbetreibers wirkt. 

Der Anlagenbetreiber ist für den zuverlässigen Schutz seiner Anlagen selbst verantwortlich 

(Eigenschutz, z. B. Schutz bei Kurzschluss, Erdschluss, Überlast, Schutz gegen elektrischen 

Schlag usw.). Hierzu hat der Anlagenbetreiber Schutzeinrichtungen in angemessenem Um-

fang zu installieren. 

Schutzeinrichtungen, die an Wandler in der Spannungsebene des Netzanschlusses ange-

schlossen werden, müssen der DIN EN 60255 (DIN VDE 0435) /49/ und der Technischen 

Richtlinie für digitale Schutzsysteme /59/ genügen. 

Der Netzbetreiber gibt vor, ob und welche Schutzeinrichtungen plombiert oder auf andere 

Weise gegen Veränderung geschützt werden können. 

HH-Sicherung 

Der Bemessungsstrom der HH-Sicherungen ist entsprechend DIN VDE 0670 Teil 402 /31/ 

sowie DIN EN 62271-105 /23/ zu wählen. Mit Rücksicht auf die Selektivität zum vorgelager-

ten Schutz werden vom Netzbetreiber die maximal zulässigen Bemessungsströme oder 

Kennlinienbereiche angegeben. Sicherungen müssen leicht und gefahrlos ausgewechselt 

werden können. 

Einspeise- und Übergabeschaltfelder 

Sind für die Einspeiseschaltfelder bzw. die Übergabeschaltfelder Schutzeinrichtungen erfor-

derlich, sind Strom- und gegebenenfalls Spannungswandler nach Maßgabe des Netzbetrei-

bers zu installieren. 

Die Art des Schutzes (z. B. Distanz- oder UMZ-Schutz, ggf. mit AWE; Wandlerstrom- oder 

Hilfsenergie-gespeist), der erforderliche Funktionsumfang und die Einstellung der Einrich-

tungen für Schutz- und gegebenenfalls erforderliche Erdschlusserfassung bzw. Erdschluss-

richtungserfassung der Einspeise- und Übergabefelder der Übergabestation erfolgen nach 

Vorgabe des Netzbetreibers. Die nachgelagerte Anlagenkonstellation ist zu berücksichtigen 

(z. B. Blockierungsleitungen). 

Wesentliche Änderungen an den Schutzeinrichtungen der Einspeise- und Übergabefelder 

werden zwischen dem Netzbetreiber und dem Kunden rechtzeitig abgestimmt. 

Abgangsschaltfelder 

Für alle Abgangsschaltfelder ist in der Regel ein unverzögert wirkender Kurzschlussschutz 

erforderlich (Auslösung dreipolig). Für Abgangsschaltfelder zu den nachgeschalteten elektri-

schen Anlagen des Kunden muss ein selektiver Kurzschlussschutz vorgesehen werden. 
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Platzbedarf 

Der Platzbedarf für Schutz- und Hilfseinrichtungen ist vom Kunden in ausreichendem Maße 

zu berücksichtigen. Zu den Hilfseinrichtungen zählen Batterieanlagen, Fernwirkgeräte u. ä. 

Der Anbringungsort muss erschütterungsfrei und vor Schmutz-, Witterungs- und Tempera-

tureinflüssen (zur Betauung führende Temperaturwechsel) sowie gegen mechanische Be-

schädigungen geschützt sein. 

Prüfklemmenleiste 

Zur Durchführung der Funktionsprüfung der Schutzeinrichtungen ist als Schnittstelle eine 

Klemmenleiste mit Längstrennung und Prüfbuchsen vorzusehen, die an gut zugänglicher 

Stelle anzubringen ist. 

Art und Aufbau der Prüfklemmenleiste sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Anstelle 

der Prüfklemmenleiste kann der Netzbetreiber auch den Einsatz einer Prüfsteckdose for-

dern. 

Parallelschaltung von Transformatoren 

Sofern mehrere Transformatoren parallel geschaltet werden, muss das Ausschalten des Mit-

telspannungsschalters durch eine Mitnahmeschaltung das Öffnen des zugeordneten Nie-

derspannungs-Leistungsschalters zur Folge haben. Dieser darf sich bei ausgeschaltetem 

Mittelspannungsschalter auch kurzzeitig nicht einschalten lassen (tippsicher). 

Schutzprüfung 

Die Funktionalität der Schutzsysteme ist durch den Anlagenbetreiber vor der Inbetriebset-

zung zu prüfen. Die Ergebnisse der Prüfung sind zu dokumentieren und dem Netzbetreiber 

auf Verlangen vorzulegen. Ein Prüfprotokoll für den Übergabeschutz ist in Anhang D.7 dar-

gestellt. Zyklische Prüfungen an den Schutzsystemen sind entsprechende der Technischen 

Richtlinie für digitale Schutzsysteme /59/ durchzuführen. Die Ergebnisse sind zu protokollie-

ren und auf Verlangen des Netzbetreibers vorzulegen. 

3.2.10 Erdungsanlage 

Die für die elektrische Bemessung der Erdungsanlagen in Mittelspannungsnetzen zugrunde 

zu legenden Erdfehlerströme sind beim Netzbetreiber zu erfragen. 

Die Werte der Erdungsimpedanz der Hochspannungsschutzerdung werden vom Netzbetrei-

ber vorgegeben. 

Durch den Errichter der Stationserdungsanlage ist die elektrische Wirksamkeit der Erdungs-

anlage bereits vor dem Anschluss an das Erdungssystem des Netzbetreibers messtechnisch 

nachzuweisen (siehe Anhang D.5 Erdungsprotokoll). 

Können in den Anlagen mit Nennspannungen bis 1 kV unzulässige Berührungsspannungen 
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nicht ausgeschlossen werden, sind Ersatzmaßnahmen gemäß DIN VDE 101 /7/ anzuwenden 

(z.B. Potentialsteuerung, Trennung der Erdungsanlagen). 

Bedingungen für den Anschluss von Anlagen mit Nennspannungen bis 1 kV an gemeinsame 

oder getrennte Erdungsanlagen sind DIN VDE 0101 /7/ und DIN VDE 0141 /27/ sowie DIN 

VDE 0100-442 /2/ zu entnehmen. Berührbare, nicht zum Betriebsstromkreis gehörende 

Metallteile von elektrischen Betriebsmitteln (Körper), die Teil des elektrischen Netzes sind, 

müssen geerdet werden. Metallteile, die nicht zu elektrischen Betriebsmitteln gehören, sind 

zu erden, wenn an diesen im Fehlerfall, z. B. durch Störlichtbögen, Gefährdungsspannungen 

auftreten können. Dazu gehören z. B.: 

• metallene Leitern, Türzargen, Lüftungsgitter, 

• metallene Flansche von Durchführungen, 

• metallene Schaltgerüste und Schutzgitter. 

 

Alle Erder sind innerhalb der Station an der Erdungssammelleitung lösbar anzuschließen. 

Die einzelnen Anschlüsse sind zu beschriften. 

Erdungsfestpunkte müssen entsprechend der maximal auftretenden Kurzschlussströme im 

Verteilungsnetz bemessen sein und dürfen nicht als Schraubverbindung benutzt werden. 

Transformatoren müssen ober- und unterspannungsseitig geerdet werden können. 

Die eingesetzten Erdungsgarnituren entsprechen DIN EN 61230 /22/. 

Für Mess- und Prüfzwecke müssen künstliche Erder (z. B. Oberflächen- oder Tiefenerder) 

von der zu erdenden Anlage abtrennbar sein. In der Nähe der Trennstelle ist der zum Erder 

führende Erdungsleiter so auszuführen, dass er problemlos mit einer Erdungsprüfzange um-

fasst werden kann. Die Zuleitung zum Erder (Erdungsleiter) darf in ihrem Verlauf keinen 

weiteren Kontakt mit geerdeten Teilen bekommen (außer an der Potentialausgleichsschie-

ne). 

 

3.3 Hinweisschilder und Zubehör 

3.3.1 Hinweisschilder 

• Sicherheitsschilder und Verbotsschilder gemäß DIN 4844 /38/ 

- „Nicht schalten / Es wird gearbeitet“ 

- „Geerdet und Kurzgeschlossen“ 

- Im Bedarfsfall: „Vorsicht Rückspannung“ 



Technische Anschlussbedingungen - Mittelspannung 

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.   29 

• Aushänge 

- Im Bedarfsfall: Merkblätter der Berufsgenossenschaft (z. B. „Erste Hilfe bei Unfällen 

durch den elektrischen Strom“ und „Brandschutz“) 

- Gebotsschild „5 Sicherheitsregeln“ 

- Übersichtsschaltplan der Mittelspannungsanlage mit Angabe der Betriebs- und Be-

messungsspannung sowie der Eigentums-/ Verfügungsbereichsgrenzen 

3.3.2 Zubehör 

• Antriebshebel für die Schaltgeräte 

• Schaltstange gemäß DIN VDE 0681 Teil 2 /34/ 

• Erdungs- und Kurzschließvorrichtung mit Erdungsstange gemäß DIN EN 61230 /22/. 

Anzahl und Querschnitt nach Netzbetreiber-Angabe 

• Isolierende Schutzplatten entsprechend DIN VDE 0681 Teil 8 /34/ in ausreichender An-

zahl  

• Leistungsschalterwagen beim Einsatz ausfahrbarer Leistungsschalter 

• Schaltfeldtür-Schlüssel 

• Wandhalter für die vorgenannten Zubehörteile 

• Technische Dokumentation der eingebauten Betriebsmittel 

 

Je nach Größe und Ausführung der Übergabestation kann dieses Zubehör mehrfach und 

weiteres Zubehör erforderlich sein bzw. entfallen. 


